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Landesverordnung 
über den "Naturpark Vulkaneifel" 

Vom 7. Mai 2010 

Aufgrund des § 21 Abs. 2 und 3 des Landesnaturschutzgeset
zes vom 28. September 2005 (GVBI. S. 387, BS 791-1) wird im 
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und für Sport 
als oberster LallJesplanungsbehörde verordnet: 

§ 1 
Bestimmung zum Naturpark 

Der in § 2 näher bezeichnete und in der als Anlage beigefüg
ten Übersichtskarte im Maßstab 1:150.000 gekennzeichnete 
Landschaftsraum wird zum Naturpark bestimmt. Er trägt die 
Bezeichnung "Naturpark Vulkaneifel". 

§ 2 
Landschafrsraum des Naturparks 

(1) Der "Naturpark Vulkaneifel" umfasst die Verbands
gemeinden Daun, Hillesheim und Kelberg sowie Teile der 
Verbandsgemeinden Gerolstein und Obere Kyll im Land
kreis Vulkaneifcl, Teile der Verbandsgemeinde Manderscheid 
im Landkreis Bernkastel-Wittlich und Teile der Vcrbands
gemeinde UI!Ilt'n im Landkreis Cochem-Zell. 

(2) Die Grl'llZC des "Gaturparks Vulkaneifel" ist in der als 
Anlage beigefügten Ci bcrsichtskarte gekennzeich net. 

§ 3 
Zonierun g/ Ge biets karten 

(1) Im "Naturpark Vulkaneifcl" werden vier Kernwnen be
stimmt. Ihre Abgrenzung ist in der als Anlage beigefügten 
Übersichtskarte gekennzcicllllet. 

(2) Die digitalen Karten über den Naturpark und die Kcrn
zonen sowie die dazugehörigen Abgrenzungen sind Best <lnd-

teil dieser Verordnung. Sie werden von der obersten N atur
schutzbehörde geführt und archivmäßig gesichert niedergelegt. 
Sie werden im Internet bekannt gemacht und können bei der 
unteren Naturschutzbehörde eingesehen werden. 

§ 4 
Verhältnis zu sonstigen Schutzgebieten 

Besondere Rechtsvorschriften über sonstige naturschutzrecht
lieh geschützte Gebiete auf der Fläche des N at llrparks, ins
besondere solche über Naturschutzgebiete und Landschafts
schutzgebiete, blei hen unberührt. 

§ 5 
Schlltzzweek 

(1) Schutz zweck fiir dcn gesamten "Naturpark Vulkaneifel" 
ist es, 
1. die Vulkaneifcl Init ihren vulkanischen Zeugnissen, Maarc!l. 

Mooren, Bächen, Wiesen, Weiden, Tälern, Bergen, WäldcrIl 
und Trockenrascn als großräumiges, einheitliches, für N a
tur und Landschaft bedeutendes Gebiet zu schützen, I.U 

pflegen und zu entwickeln und die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts zu erhalten oder wiederherzustellen, 

2. seine besondere Eignung als naturnaher Raum für nach
haltige Erholung und umweltverträglichen Tourismus ein
schließlich des Sports zu fördern lind ZU entwickeln, 

3. die charakteristische Vielfalt, Eigenheit und Schönheit der 
durch vielfältige Nutzungen geprägten Landschaft l1nd ihre 
Artcn- lind Biotopvielfalt zu erhalten und zu entwickeln 
und hierzu eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung 
anzustreben, 

4. auf der Grundlage seiner natiirlichen, kulturellen Itnd 
wirtschaftlichei] Qualität über das Zusammenwirken ,dlcr 
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Betroffenen und InteH";sierten unter Einbezllg der ge
werblichen Wirtschaft einschließlich der Abbauhetriebe, 
die nachhaltige regionale W crtsehijpfllng III erhöhen, 

S. die Kultur- und Erholllngslandsehaft unter Einheziehullg 
der Land-und I ('rslwirtschaft zu erhall,'n. zn pflegen und 
I_U entwickeln sowie 

6. insgesamt eine nachhaltige Regiunale/ltwicklung zu fiirdern. 

(2) Zusätzlicher Schutzzweck für die Kernzonen iSI es, ('me 
naturnahe Erholung in der Stille zu enniiglichen. 

§ 6 
Treiger des Naturpark, 

Träger des Naturparks ist die "Natur- und Geopark Vulkan
eifel Ge,ellschaft mbH". Sie stellt sie her, dass für alle an der 
ei 11 heitlichen Ellllvicklung des Naturparks sowie der Vel 
wirklichung des Schut/.lwecks Interes,ierten die Möglichkeil 
beSieht, über eine Cruppcnvcrtretung (;esellschafter in der 
Trägerurganisation zu werden. Die TrägerorganisJtiol1 kann 
gegenüber der "bersten l'\atur,chutzbehörde die Entlassung 
aus der Trägerschaft beantragen. Dem Antrag ist SpdtcstcnS 
drei Monate nach Zugang bei der obersten Naturschutz
behörde zu entsprechen. 

§ 7 

Umsetzung der Schutzziele 

(1) Soweit andere Rechtsvorschriiren oder diese Verordnung 
keine abweichenden Regelungen treffen, obliegt die einheit
liche Entwicklung des Naturparks so\\ie die Verwirklichung 
des Schutzzwecks gemäß § 5 dem Tr:ign dieses Naturparb. 
Er i,t insoweit Tr:igcr öl/entlicher Belangc. Zu seinen Auf
gaben gehören insbesondere 
1. die Erstellung und U Illsetzung eines IIandlungsprogramms, 

das in Abständen von jeweils zehn Jahren fortzuschreiben 
ist, 

-, die KoordinicrIlng lind Durchführllng naturparkbczoge
n<T Maßnahmcn, insbesondere im Bncich nachhaltiger 
Entwicklungen. dcs Landschaftsschut/c, und des Natur
schutzes, 

3_ die Initiierung, Koordinierung und Durchführung von 
Gebietsbeobachtung, Besucherlenkung und -in format i()n, 

4. die Entscheidungen lur Weitergabe und Verwendung von 
Bezeichnungen Illld Kennzeichen des :\aturparks durch 
Dritte, 

e;. die Koordiniemng und Durchführung von MaßnahnlLti 
zur Förderung des N aturvnständnisses und der U mwclt
bildung, 

6. die: Außcnvenrelung. die Einberufung IOll Beiräten odn 
sunstigen Foren zur Einbindung Betroffener und Interc, 
siener im Naturpark, 

7. die Zusammenarbeit und der l':rfahrungsaustausch mit vn-
gleichbarcn Einrichtungen. 

(.::') Das jeweilige Handluilgsprogramlll hestilllllIt näher, wie 
der Schutzzweck dieser Verordnung im Eill/einen unter 
Mil \\ irkung des Trägers \ erwirklicht werdell ,oll. Es wird 
mit Billigung durch die oberste Naturschutzbehörde für den 
Träger Icrhindlich. 

(3) Dn Natlllparkträger berichtet der obersten Naturschutz-
hiirde regelmäl.\ig. 11I1Ildestens jedoch einIllal jährlich, über 

JCII Stand der l'lllsetzlJllg sowie über sonstig(' Entwicklun
gen lind Entscheidungen lIlit erheblicher Bedeutung für dm 
in § 5 genannten Schutl.l.weck. 

(4) Das Land unterstützt den Träger des Naturparks bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben und fördert ihn im Rahmen 
der haushaltsrccllllichen Vorgaben illStillltionell suwie pro
JCkt bezogen. 

§ 8 
Sc hut z best i III mungen 

(1) Alle Handlungen, die nachhaltig negalive Auswirkungen 
auf den SchullJ\\'cck bewirken, bediirfcn einer vorherigen 
Genehmigung durch die untere Natursclltllzbehörde. I )azu 
gehört insbesondere. 
1. bauliche Anlagen aller An 1\1 errichten oder zu erweitern, 
2. Ge\\'~isscr herzustellen, zu beseitigen oder ulIlzugestalten 

oder FClichtgcbiete sowie Ufer von Gewässern zu ver
ändern uder Uferpflanzen zu beseitigen, 

3. Energiefr"lkitungen oder sOllStige freie Leitungen sowie 
Bergbahnen 111 errichten oder Leitungen unter der Erd
obnfläche zm \' crsorgung mil Gas, Cli oder Wärm(' zu 

vtTlegen, 
4. j\latcrial- oder Abfallbgnplätze (einschließlich Schrott

lagerplätze und AUlOwrackanlagen) anzulegen oder 7.U 

erweitern, 
5. MOlOrsporl,ndagen zu errichten oder zu erweitern, ;"10-

turspon ver<! Ilsl al tungen durch z ufüh ren, auf anderen als 
den hierfiir behiirdlich zugelasscnen l'l:itzen zu lagern, zu 

zelten oder Wohnwagen oder Wohnmobile auflustellen, 
6. Neu- oder Ausbaumaßnahmen von Straßen oder Wegen 

sOllie I'on sonstigen Verkehrsanlagen durchzuführelI, Stell
plätze, Parkplätze sowie Sport-, Bade-, Zelt-, Camping
oder Grill pbt ze oder ähnliche Eimic htungen anzulegen 
oder zu erv,,'i lern, 

7. Flächen nstlllab aufzuforsten. 

(2) In den Kernzonen ist es darüber hinaus untersagt, 
1. Steinbrüche, Tagebaue, Gruben oder sonstige Erdaufschlüs

se anzulegen oder zu erweitem, 
2. auf anderc'n als den hierfür behördlich zugelassenen Plät

Z.En zu zelten, Wohnwagen oder Wohnmobile aufzustellen, 
3. Anlagen ZII errichten oder Veranstaltungen durchzuführen, 

die dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufelI, 
4. uhne z.wingenden Grund Lirm zu erzeugen oder die Ruhe 

auf andere Weise zu beeinträchtigen. 

(3) Ist eille Zuiassling nach anderell Rechtsvorschriften er
fmderlich, so ('lvtZI diese die Genehtlligung nach Absatz 1. 
sofern die zu.'fändige Naturschutzbehörde ihr Einvernehmen 
erklärt hat. Die l~ellehmigllng nach Absatz 1 sowie da~ Ein
verneh lIIen nach Satz 1 können nur versagt werden, wenn die 
f landlullg nachhaltig negative Auswirkungen auf den Schutz
zweck bewirkt und diese nicht durch Nehcnbestimmungen zur 
Gcnehmigung verhindert oder ausgeglichen werden können. 

§ 9 
Ausnahmeil 

(1) § H gilt nicht für 
1. in einem Regionalplan ausgewiesene Vorranggebiete im 

Sinne des § H Abs. 7 Satz 1 N LI des Raulllordnungsgeset
les für die dort als vorrangig festgelegten run ktionen und 
Nut/\lngen; dies gilt auch für einen künftigen Regionalplan, 

sofern die "beNe Naturschutzbelliirde zugestimmt hat. 
2. Flächen illl (;dtullgsbereich tim" Rauleitplans, für dil' 

eine bauliche Nutl.\lng dargestellt oder festgesetzt ist: dies 
gilt auch für einen künftigen Bauleitplan und dessen Auf-
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stellung, sofern die /,uständige Naturschut/,behörde zu

gest illllllt hat, 
3. Flächcn innerhalb der im Zusammenhang bebauten Orts

tcile nach ~ 34 des Baugesetzbuchs, 
4. :-'Ld.\nalullClI ulld \'nrhabcn, für die beim InkrafttretcII die

sn \'ci(mln'lng eine behördliche Genehmigung crteilt war. 

(2) ~ K ist dariihcr hinalls nicht anlUwenden auf 

1. dil' ()rdll'liigsgern:il.\c l'\utlung eines Grundstücb durch 
Ad,nball, (;rünLrndocwinschaftung, Gartenbau, Ohstbau, 

S"ndnkultulcn odn (J[(lnungsgemäi.\e Forstwinschaft ein
s( Irlid,\Iich des Baucs \on \Xrirtschafts\\'egen ohne Binde

mittel, all.sgcnurlllllCll der Genchntigungstatbestand des § 8 
Ah, 1 Satl.2 :\1'. ~, 

2. die Anlage und Fr\\"citerung von Steinhrüchen, Tage
bauen, (;rnbcn oder sonstigen Erdaufschi iissen außerhai b 
der Kernzoncn, 

3. die ":rriclrtung von Weidezällnen und -tränken, forstlichen 

Kulturziiuncn, Waldarbcitcrsclrlltzhütten und einfachen, 
landsclraftsangcpassten, mindestens einseitig offenen Vieh
unterst;inden zur Haltung von Weidetieren im Rahmen 

der landwirtsclraftlichen Nutzung, 

4. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Fische
rei, ausgenollllllen die Errichtung von.J agd- und Fischerei

hütten, 

S. die Errichtllng von unauffällig gestalteten, in den Wald, an 

Waldränder und in Feldgehöl7,e eingefügten Hochsitzen, 
6. das Aufstellen von Wohn- oder Cerätewagen an Baustellen 

fiir die Dauer der Bauzeit sowie von Waldarbeiterschutz

wagen fiir die Dauer der Forst betriebsarbeit, 

I. traditionelle Veranstaltungen, 
8. die Errichtung öffentlicher Wasserversorgungs- und Ab

wasscrbescitigungsanlagen, die Einfriedung der Zone I 
von 'X'asserschulzgebieten und VOll baulichen Anlagen der 

Wassen crsorgung, der Abwasserbeseitigung und der Ge
wJs.scrübcrw<!c hung, 

9. die l'l1tcrlraltllng öffentlicher Eirlrichtungen aufgrund ge

sl'uliclln Verpflichtung. 

(3) § 8 ist nicht amuwenden auf die von der Naturschutz

behörde angeordnctcn oder zugelassenen Naturschutzmaß

nahmen, -einriclrtlltlgcn oder -veranstaltungen. 

(4) § I) ist niclrt all/\l\Vendcll auf den Betrieb bestehender 

militjrischer ;\nLIgctl ulld Finriclrtungen einschließlich ihrer 

Schutz- utld IhmcllUuhneiclrc. 

§ 1 () 
U rd II II np\\"i drigkei ten 

Ordnungs\\idrig i1l1 5il11lc dl" § 51 Abs. 1 Nr. 2 des Landes
naturscl!ul/,gcscucs h:lI1dclt. wcr außerhalb des Anwendungs

bereichs von ~ 9 vor<it/lich oder fahrlässig 
Lohne C;enelJlnigung der I.llst:indigen :'s"arurschutzbehörde 

entgegen ~ S Abs. 1 Satz 2 Nr.1 bis 7 
a) bauliche Anlagen aller Art errichtet oder erweitert, 

b) (;cwässcr herstellt, beseitigt oder umgestaltet oder 
Feuchtgebiete, Ufer oder Uferpflanzen beeinträchtigt, 

e) Lcitungen oder Bergbahnen errichtet oder verlegt, 
cl) Lagerpliitze anlegt oder erweit ert, 

c) Motorsportanlagen errichtet oder erweitert, Motor
sportveranstaltungen durchführt oder lagert, zeltet oder 

W ohnwagcn oder Wohnmobile aufstellt, 

t) Straf.\cn- oder Wegebau durclrführt, Plätze anlegt oder 

erweitert, 

g) FI~ichen erstmals aufforstet, 
2. in den Kernzonen entgegen § 8 Abs, 2 Nr.1 bis 4 

a) Erdallfschlüsse anlegt oder erweitert, 

b) zeltet oder Wohnwagen oder Wohnmobile aufstellt, 
c) Anlagen errichtet oder Veranstaltungen durchführt, 

d) Lärm erzeugt oder die Ruhe beeinträchtigt. 

§ 11 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verbindung in 
r.:raft. 

Mainz, den ~. T\lai 2010 

Hinweis: 

Die l\linisterin für LT lllWe!t, 
Forsten und Verbraucbnschutz 

Margit Conrad 

Übersichtskarte des "Naturparks Vulkaneifel" 

Die Übersichtskarte ist dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes beigelegt. 

Anlage 
(zu § 1, § 2 Abs. 2 und § 3) 



88 Gesetz- und Verordllullgsblatl für das Land Rheinland-Pfalz vom 16. Juni 2010 

Zwölfte Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung zur Abgeltung der Bürokosten 

der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher 
Vom 25. Mai 2010 

:\' r. 8 

AufgruIlJ Je, S -i'! Abs. 3 Satz 1 des Bundesbesüldungsgescl
fes in der Fassung vom 6_ August 20{)2 (BGBL I S_ 3020) in der 
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung in Verbindung 
mit § 1 der Landesverordnung zur Crbertragung der Ermäch
tigung nach § 49 Abs. 3 des Bundeshesoldungsgesetzes vom 
7. Oktober 1975 (GVBL S. 396, BS 2(3220) wird verordnet: 

lO. Juni 2009 (GVBI. S. 216), 1)S 2032-21, wird wie folgt ge
ändert: 

Artikel! 

Die LUldcs\'erordnung zur Abgeltllllg der Bürokosten dn 
Gerichl,\,dlzieherinnen und Gerichtsvollzieher VOlt1 '- Juli 
19'!8 (C \'BI. S. 227), zuletzt geändert durch Verordllllng \onl 

1. In § 2 Satz 2 wird die Jahreszahl ,,2008" durch die Jahres
zahl .,2009" und die Zahl .,43,80" durch die Zahl ,,43,90" 
ersetzt. 

2. In § 3 Abs. 2 Satz 1 wird die Zahl ,,20200,00" durch die 
Zahl .,20 150,00" ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt lllit \X'irkung vom 1. Januar 200'! in 
Kraft. 

MairlZ, den 25. Mai 2010 
Der Minister der Justiz 

HeinI. Ba III berge r 

Erste Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung 

über die Dienstbezirke der Flurbereinigungsbehörden 
Vom 26. Mai 2010 

Aufgrund de;, § lAbs. 3 Satz 2 des Ausführullgsgeselzes zum 
Flurhereinigllngsgcsctz vom 18. Mai 1 '!78 (G \'81. S. 271), zu
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes Vrlill 16. Oktaher 
2003 (GVBI. S. 2'!.)), BS 7815-1, wird verordllet: 

Artikel! 

Die Landesverordnung üher die Dicnsthezirkc der Flurbnei
nigungsbehärden vom 27. Novemher 200-"" (GVBI. S. 380, 
BS 7815-1-1) wird wie folgt geändcrr: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

I. In Nummer 1 werden die \Vurtc "Bitburg-Prum und Daun" 
durch die Wone .. Eifelkrcis Bithurg-Prüm und Vulkancift-I" 
erset zt. 

2. In Nummer 4 werden die Worte "Ludwigshafen und" 
durch die Worte "Rhein-Pfalz-Kreis und" ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Mainz, den 26, ~lai 2010 
Der Minister für \X!inschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau 
Hendrik IIering 
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Elfte Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung 

zur Durchführung des Lastenausgleichsgesetzes 
Vom 26. Mai 2010 

Aufgrund 
des § 305 Abs. 2 lIud des § 306 des I.astcnausgleichsgesetzes in 
der Fassung vom 2. Juni 1993 (Bl~BI. [ S. 845; 1995 I S. 24i1), 
zuletzt geändert dmch Artikel :2 A bs. 6 des Gesetzes V(llll 

16 ;"lai 200il (B(;BI I S. 842), 

des § 7 Abs, 1 Sal/ lund Abs,:2 Satz 1 des Verkündungsgesct
zes vom 3. Del,elnher 1975 (G\BI. S. 375), geändert durch 
Artikel 23 des Gesetzes vom -, Februar 1983 (GVB!. S. 17), 
BS 114-1. und 

des ~ :2 Abs, 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 
31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), ZUlel/,! geändert durch Arti
kel1 des Gesetzes vom 7. April 2009 (GVBI. S. 162), BS 2020-1, 
verordnet die Landesregierung: 

Artikell 

Die Landesverordnung zur Durchführung des Lastcnaus
gleichsgesctzes vom 16. Juni 1982 (GVB!. S. 214), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 14, Juni 2000 (GVBI. S, 246), 
BS 621, wird wie folgt geändert: 

§ 2 nh;ilt folgende Fassung: 

,,§ 2 
Ausgleichsarnt 

Bei der Stadtverwaltung Koblem ist ein AusgleichsaJllt mit 
landcswcitcr Zuständigkeit eingerichlet. Es erfiillt seine Auf
gaben als staatliche Auftragsangelegenheit. " 

Artikel 2 

Diese V crordnung tritl am 1. Juli 2010 in Kraft. 

Mainz, den 26. Mai 2010 
Der Ministerpräsident 

Kurr Beck 

il9 
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Landesverordnung 
zur Bestimmung der Bearbeitungsfrist für Verfahren 

nach dem Landesgesetz über Dolmetscherinnen und Dolmetscher 
und Übersetzerinnen und Übersetzer in der Justiz .) 

Vom 31. Mai 2010 

Aufgrund des § 6 Satl. 1 N r. 2 des Landesverwaltungsverfah
rensgesetzes vom 23. Dezember 1976 (GVBI. S. 308), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Oktober 2009 
(GVBI. S. 358), BS 2010-3, verordnet die Landesregierung: 

§ 1 

Die Verfahren 
1. der allgemeinCll Beeidigung nach § 4 Abs. 1 bis 3 des Lan

desgesl'tzes iihn DoiIllelscherinnen und Dolmetscl]('r und 
Übem·tzcrinllen und Obersetzer in der Justiz (LD(;JG) 
vom 10. Seplember 200X (GVBI. S. 201, BS 317-2) in der 
jeweils geltenden Fassung oder der Ermächtigung nach S 5 
Abs. 1 bi:,.3 LDL;JG, jeweils einschließlich der Eintragung 
in das Verzeichnis nach § 6 Abs. 2 LDÜJG, 

2. der Eintragung von Änderungcn in das Verzeichnis nach 
§ 6 Abs. 4 Satz 1 LDÜJG und 

3. der Verlängerung der Eintragung in das Ver/.eichnis nach 
§ 9 a Abs. 3 Satz 3 LDÜJG 

sind innerhalb von drei Monaten durchzuführen. Die Frist 
beginnt im Falle 
1. des Sau.es 1 N r. 1 mit Eingang der vollständigen für die all

gemeint' Becidigung oder die Ermächtigung erforderlichen 
Unterlagen, 

2. des Satzes 1 N r. 2 mit Eingang der vollständigen Mitteilung 
üher die Änderung der in d:ls V frzeicll1lis aufzunehmen
dcn Daten lind 

3. des Satzes 1 N r. 3 mit Eingang der vollständigen Anzeige 
llach § 9 a Abs. 2 Satz 4 LDÜJC;. 

Die Frist kann einmal angemes,cn \'nlängl'rI werde!l, wenn 
dies dllI'ch die Schwierigkeit der Angelegenheil gerechtfertigt 
ist. Die Fristverlängerung ist ZU begründen !lnd vor Ablauf 
der Frist nach Satz 1 mitzuteilen. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

MairE, ,!en 31. Mai 2010 
l)er ivlinislerpräsidcnt 

Kurt Rcc k 

*) Diese Verordnung dient der Cmsetzuug des Artikels 13 Abs. \ der Richtlinie 2rXJ6/123/EG des EUlopäischen I'arlamenb und des Rates vom 12. Dezember 20()(, 
über DienstleislUngen illl B,nncul1lärkt (ABI. LU "ir. I. 376 S. 36). 
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Bekann tmach ung 
über das Inkrafttreten des Staatsvertrages 

über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung 
Vom 26. Mai 2010 

Gemäß § 6 Abs. 3 des Landesgesetzes zu dem Staatsvertrag 
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch
schulzulassung vom 27. Oktober 2009 (GVBI. S. 347) wird 
hiermit bekannt gemacht, dass 
1. der Staatsvertrag nach seinem Artikel 18 Abs. 1 Satz 1 am 

1. Mai 2010 in Kraft getreten ist und 
2. das Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen den Län

dern der Bundesrepublik Deutschland über die Vergabe 
von Studienplätzen vom 12. Juni 2007 (GVBI. S. 83), 
BS Anhang I 139, mit Abschluss des Vergabeverfahrens 
für das Sommersemester 2010 außer Kraft tritt. 

Mainz, den 26. Mai 2010 
Der Ministerpräsident 

Kurt Beck 
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